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Der kleine Unterschied

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

„Der kleine Unterschied“ – schon wieder so eine Thematik, die man nur bei der  
Sommer-Akademie finden kann. Ein bisschen frech, ein bisschen mehrdeutig ... und dabei spricht 
sie den Kern unseres Daseins an: unsere Individualität!

Allzu oft haben wir uns in der Vergangenheit bei der Betrachtung dieser „Individualität“ allerdings im 
Wesentlichen auf unterschiedliche Erkrankungsrisiken fokussiert: Patient mit erhöhtem Kariesrisiko, 
Patient mit erhöhtem Parodontitisrisiko, Patient mit erhöhtem Mundkrebsrisiko ...

Bei der Sommer-Akademie 2017 geht unsere Fragestellung viel weiter, u. a. mit diesen Themen:  
• Brauchen Frauen und Männer möglicherweise unterschiedliche zahnärztliche Betreuung allein  
 aufgrund ihres unterschiedlichen Geschlechts?
• Brauchen Senioren möglicherweise andere zahnärztliche Betreuung allein aufgrund  
 ihres höheren Alters?
• Brauchen Patienten mit bestimmten Allgemeinerkrankungen möglicherweise andere  
 zahnärztliche Betreuung allein aufgrund der Allgemeinerkrankung?

Zur Beantwortung der Fragen haben wir, wie im Vorjahr, die Sommer-Akademie um einen  
„Vor-Kongress“ ergänzt – für Sie ohne zusätzliche Kosten(!) – und Experten aus den unter-
schiedlichsten Fachgebieten eingeladen: Neben der Medizin und der Zahnmedizin kommen diese aus 
dem Marketing, der Kommunikation, der Soziologie und sogar aus der künstlichen Intelligenz!  Sie  
fragen sich vielleicht gerade: Und was hat das mit Zahnmedizin im Praxisalltag zu tun? Mehr als Sie 
sich vorstellen können! Ich bin ganz sicher: Viele Antworten hätten Sie so mit Sicherheit nicht erwartet!

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und eine grandiose 24. Sommer-Akademie mit einer Abendshow, 
die Sie so mit Sicherheit ebenfalls noch nie erlebt haben!

Lassen Sie sich überraschen! 

Herzlichst, Ihr

Johannes Einwag



 

 

Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Platz mit beiliegender Anmeldung!
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Vor-Kongress  
Zahnheilkunde bei Senioren: Das geht uns alle an!
Freitag, 7. Juli 2017  

09.00 – 09.15 Begrüßung Einwag, Ludwig

09.15 – 10.00 Herz & Co –  sicherer Umgang mit Medikamenten & Erkrankungen Kempf 

10.00 – 10.45 Fallvorstelllungen & Co  – Was können wir tun – und vor allem, wie?   Ludwig

11.15 – 11.45 Transportschein & Co  – gesetzliche Neuerungen bei Handicap und hohem Alter  Ludwig

11.45 – 12.30 Kollege Roboter & Co  – Nimmermüde Assistenten in der Pflege Mombaur

SOMMERAKADEMIE 2017 

(Zahn-) Medizin und Geschlecht: kleine Unterschiede – große Konsequenzen
Freitag, 7. Juli 2017  

13.30 – 14.00 Begrüßung und Eröffnung Sommer-Akademie Einwag, Montigel

14.00 – 14.45 Vom Männerschnupfen und anderen tödlichen Erkrankungen   Regitz-Zagrosek 
   Warum Frauen und Männer oft verschiedene Therapien brauchen 

14.45 – 15.30 Von „Frauen-Zähnen“ und  „Männer-Knochen“  Gleissner 
   (Risiko-)faktor Geschlecht in der Zahnmedizin 

16.15 – 17.00 „Frau“ Patientin, „Herr“ Patient – Frauen hören anders, Männer auch ... – Kommunikation Nemec

17.00 – 18.00 „Frauen entscheiden anders“  – Marketing  Nufer

18.00 – 23.00 Abendprogramm

SOMMERAKADEMIE 2017 

Intensivprophylaxe: wann, womit, wie und wie oft?  
Samstag, 8. Juli 2017  

09.00 – 09.15 Begrüßung Einwag

09.15 – 09.45 Prophylaxe in Schwangerschaft und Stillzeit – Besonderheiten in einer besonderen Zeit Ratka-Krüger

09.45 – 10.15 Prophylaxe bei KFO-Patienten – mehr als nur  „besser putzen“  Attin 

10.15 – 10.45 Prophylaxe der Peri-Implantitis – eine neue Herausforderung Arweiler 

11.30 – 12.00 Prophylaxe bei Allgemeinerkrankungen (1) – Parodontitis und Diabetes   Kocher

12.00 – 12.30 Prophylaxe bei Allgemeinerkrankungen (2) – Antiresorptive Therapie (Bisphosphonate et al.),  Grötz 
   Chemotherapie &  Strahlentherapie

12.30 – 13.15 Verführung zu gesundheitsbewusstem Verhalten – Was geht, was geht nicht? Loss

13.15   Verabschiedung
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Zahnmedizinisches FortbildungsZentrum Stuttgart
Herdweg 50, 70174 Stuttgart 

Ihre Ansprechpartnerin: Martina Flohr
Telefon: 0711/2271655 
Telefax: 0711/2271641 
E-Mail: m.flohr@zfz-stuttgart.de www.zfz-stuttgart.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fortbildungsveranstaltungen der
Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fortbildungs-
veranstaltungen der Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen 
Fassung, gelten für alle Fortbildungsveranstaltungen zwischen dem  
jeweiligen Veranstalter und dem Teilnehmer. Abweichende Vereinbarungen 
erkennen die Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg grundsätzlich nicht an, es sei denn, sie hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

§ 2 Anmeldung 
(1) Die Anmeldungen zu den Fortbildungskursen können schriftlich 

per Fax / Post oder, bei entsprechender Kennzeichnung, auch online 
über das Internet erfolgen. Telefonische Anmeldungen sind nicht 
möglich und bleiben unberücksichtigt. Anmeldungen, die unvoll-
ständig sind und nicht alle Unterlagen beinhalten, welche sich aus 
der Kursbeschreibung ergeben, werden nicht bearbeitet. Nach Ein-
gang der vollständigen Anmeldung erhält der Kursteilnehmer eine 
schriftliche Anmeldebestätigung. 

(2) Die eingehenden Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt.

(3) Im Falle einer möglichen Überbuchung der gewählten Fortbildungs-
veranstaltung wird der Teilnehmer benachrichtigt und erhält einen 
Platz auf der Warteliste.

§ 3 Rechnung
(1) Nach der Anmeldebestätigung erhält der Kursteilnehmer eine  

Rechnung über die Höhe der Kursgebühr. 

(2) Die Kursgebühr ist innerhalb des in der Rechnung genannten  
Zahlungsziels fällig. Eine Kursteilnahme ist nur nach vollständigem 
Ausgleich des Rechnungsbetrages vor Kursbeginn möglich. Raten- 
zahlungen sind nur mit Zustimmung des Veranstalters möglich.

(3) Vorbereitungsassistenten erhalten eine 30%ige Ermäßigung auf  
die Kursgebühr, solange die Fortbildungsveranstaltung nicht durch  
andere Teilnehmer ausgebucht ist. Eine Bescheinigung der zuständi-
gen Kammer über den Status des Kursteilnehmers als Vorbereitungs- 
assistent ist mit der Anmeldung vorzulegen. Dies gilt nicht für  
Teilnehmer einer strukturierten Fortbildung.

§ 4 Kursabsage durch den Veranstalter
(1) Die Absage von Fortbildungskursen, z. B. bei Nichterreichen der  

Mindestteilnehmerzahl oder bei Ausfall eines Dozenten, höherer 
Gewalt oder gleichartiger, nicht vom Veranstalter zu vertretender 
Gründe, bleibt vorbehalten.

(2) Absagen oder notwendige Änderungen des Programms, insbesondere 
einen Dozentenwechsel, werden dem Kursteilnehmer so rechtzeitig 
wie möglich mitgeteilt.

(3) Müssen Kurse abgesagt werden, erstattet der Veranstalter umgehend 
die bezahlte Teilnehmergebühr. Weitergehende Ansprüche sind  
ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des 
Veranstalters.

§ 5 Stornierung durch den Kursteilnehmer
(1) Der Kursteilnehmer hat die Möglichkeit einen bereits gebuchten  

Kurs schriftlich zu stornieren. Mündliche Stornierungen sind aus-
geschlossen. 

(2) Die Stornierung ist innerhalb folgender Fristen möglich: 
· Intensiv- / Teamkurse bis 8 Tage vor Kursbeginn,   
· Kurse nach der ZFA-Aufstiegsfortbildung bis 4 Wochen vor Kursbeginn 
· ZMP- / DH- / ZMV-Kurse und Kurse zur strukturierte Fortbildung bis  
 zu 8 Wochen vor Kursbeginn.

(3) Bei Stornierungen durch den Kursteilnehmer vor der in Absatz 2  
benannten Frist erhält der Kursteilnehmer eine Gutschrift über die 
volle Kursgebühr. Diese Gutschrift ist übertragbar und kann inner-
halb von 2 Jahren beim Veranstalter – auch für einen anderen Kurs – 
eingelöst werden. Nach Ablauf dieser Zeit verfällt die Gutschrift. 

(4) Der Kursteilnehmer kann jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen. 
Dies stellt keine Stornierung im Sinne dieser Vorschrift dar.

(5) Ein Rücktritt oder eine Kündigung nach Beginn der Veranstaltung 
ist ausgeschlossen. Sollte der Kursteilnehmer zur Veranstaltung 
nicht erscheinen, ohne rechtzeitig storniert zu haben, so steht die 
Kursgebühr dem Veranstalter weiterhin zu.

§ 6 Urheberschutz
(1) Fotografieren, Video- und Filmaufnahmen sowie Tonträgeraufnahmen 

sind in allen Fortbildungsveranstaltungen ohne ausdrückliches 
vorheriges Einverständnis des Veranstalters untersagt. Der Betrieb 
von Mobiltelefonen ist während der Veranstaltungen nicht erlaubt.

(2) Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliches 
vorheriges Einverständnis des Veranstalters vervielfältigt werden. 
Gleiches gilt auch für Arbeitsunterlagen, Filme und Bilder die den 
Kursteilnehmern im Internet zur Verfügung gestellt werden.

§ 7 Datenschutz
Die mit der Anmeldung übermittelten Daten werden vom Veranstalter 
elektronisch gespeichert. Die Speicherung und weitere Verarbeitung der 
übermittelten Teilnehmerdaten erfolgt unter Beachtung des Bundes-
und Landesdatenschutzgesetzes. 

§ 8 Teilnahmebescheinigung
Mit Abschluss der Fortbildungsveranstaltung erhält der Teilnehmer einen 
Nachweis über die Teilnahme, in dem die Kursteilnahme mit Kurstitel, 
Ort der Veranstaltung, Referent, Stundenzahl und die Zahl der Fortbildungs-
punkte gemäß den Leitsätzen zur zahnärztlichen Fortbildung der Bundes- 
zahnärztekammer (BZÄK) bestätigt wird. 

§ 9 Haftung
Der Fortbildungsveranstalter haftet während der Fortbildungsveran-
staltungen nicht für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von mit-
gebrachten Gegenständen gleich welcher Art, es sei denn der Schaden 
wurde von Mitarbeitern des Veranstalters grob fahrlässig oder vorsätz-
lich verursacht.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Im Falle einer ungültigen Bestimmung tritt eine 
gültige Regelung, deren Sinn und Zweck der Bestimmung nahe kommt.

Mit seiner Anmeldung zur Fortbildungsveranstaltung erkennt der Teil-
nehmer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fortbildungsveran-
staltungen der LZK Baden-Württemberg an.

Stand: Januar 2017




